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Kirchweih in Limbach 2017 
 
Vom 4. bis 7. August 2017 findet im Stadtteil Limbach die diesjährige Kirchweih statt.  
 
Für die Kirchweih gelten folgende Betriebszeiten: 

    Schausteller:   Festzeltbetrieb: 
Freitag, 04.08.2017  16:00 - 22:00 Uhr  16:00 – 24:00 Uhr 
Samstag, 05.08.2017  14:00 - 22:00 Uhr  14:00 – 01:00 Uhr 
Sonntag, 06.08.2017  10:30 - 22:00 Uhr  10:00 – 22:00 Uhr 
Montag, 07.08.2017  14:00 - 22:00 Uhr  14:00 – 23:00 Uhr 
 
Da es sich bei der Kirchweih um ein sehr seltenes Ereignis zur Pflege des örtlichen Brauchtums handelt, 
wird auf die Festsetzung von Lärmgrenzwerten auch während der Zeit nach 22 Uhr verzichtet. Dem Lärm-
schutz ist mit den Festsetzungen zum Musikende/Betriebsende angemessen Rechnung getragen. Unange-
messener Lärm ist zu unterlassen, es gilt ein Lärmrichtwert von 70 Dezibel (A). Erfolgen Musik- oder sonsti-
ge Darbietungen in unangemessener Lautstärke, ist diese auf Anweisung des Beauftragten der Stadt 
Schwabach oder der Polizei unverzüglich zu reduzieren. 
 
Stadt Schwabach, 14.07.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Volkshochschule geschlossen 
 
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Schwabach ist während der Sommerferien von Montag, 
31.07.2017, bis Freitag, 01.09.2017, geschlossen. 
 
Stadt Schwabach, 13.07.2017 
 
Dr. Roland Oeser 
Bürgermeister 
 
 

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
 
Die von der 84. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg am 23. 
März 2017 beschlossene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg - ZVGN - vom 01.06.2017 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 7 am 17. Juli 2017 (S. 
106) amtlich bekannt gemacht. Sie tritt am 18. Juli 2017 in Kraft. 
 
 
Stadt Schwabach, 25.07.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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Straßensperrungen 
 
Bachgasse 
Die Bachgasse wird aufgrund einer Kran- und Gerüstaufstellung mit Materiallagerung auf Höhe der Haus-
nummer 22 vom 07.08.2017 bis voraussichtlich 15.09.2017 für den Verkehr gesperrt. Für die Dauer der 
Sperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Bachgasse aufgehoben. Der Anliegerverkehr ist über Sil-
bergasse bis zur Baustelle möglich. 
 
Eichwasenstraße 
Die Eichwasenstraße wird aufgrund der Verlegung von Hausanschlussleitungen auf Höhe der Hausnummer 
7 vom 31.07.2017 bis voraussichtlich 04.08.2017 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig 
bis zur Baustelle möglich. 
 
Südliche Mauerstraße 
Die Südliche Mauerstraße wird aufgrund eines Kranabbaus mit Abtransport zwischen Hausnummer 5 und 
der Zöllnertorstraße vom 10.08.2017 bis voraussichtlich 11.08.2017 für den Verkehr gesperrt. Der Anlieger-
verkehr ist bis zur Arbeitsstelle möglich. 
 
 
Stadt Schwabach, 26.07.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 
 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe 

(Kostensatzung) vom 21. Juni 2017  
 
 
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe (Kostensatzung) vom 21. Juni 2017, wurde 
im Amtsblatt Nr. 7 vom 17. Juli 2017 der Regierung von Mittelfranken amtlich bekannt gemacht. Die Satzung 
tritt am 1. Juli 2017 in Kraft. 
 
Sie liegt in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe, Schaft-
nacher Weg 7a, 90530 Wendelstein-Großschwarzenlohe während der allgemeinen Geschäftsstunden öffent-
lich zur Einsicht auf. 
 
Wendelstein, 24.07.2017 
 
Robert Pfann 
Verbandsvorsitzender 


